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1. Benachrichtigung über die öffentliche Bekanntmachung von öffentlichen Zu-
stellungen 
Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen vom 09.04.2026 über öffentliche 

Zustellungen gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW hingewiesen.  

Diese öffentlichen Bekanntmachungen sind ausschließlich unter dem Link:  

https://www.recklinghausen.de/oeffentliche-zustellungen abrufbar und nur online 

verfügbar bis zum 23.04.2026. 

 

2. Bekanntmachung 

    Beschluss über die Aufstellung der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 27  

    – Sportzentrum Hohenhorst –  

 

3. Bekanntmachung 

    Ratsbürgerentscheid in der Stadt Recklinghausen am 19. April 2026 

    Briefabstimmungs- und Auszählungsverfahren 
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Beschluss über die Aufstellung der Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 27  

– Sportzentrum Hohenhorst –  
 

Lage des Plangebiets 

Es handelt sich um einen Bereich an der Straße Am Stadion, dem Bruchweg, nördlich des 

Waldes Hohenhorster Heide, einer Linie im Abstand von ca. 160m östlich der Bundesautobahn 

A43 und südlich dem Gewerbegebiet Am Stadion. 

 

Ziel der Planung 

Seit mehreren Jahren besteht am Stadion Hohenhorst sowie im unmittelbaren Stadionumfeld 

ein umfassender Modernisierungs- und Erneuerungsbedarf. Die Stadt Recklinghausen 

beabsichtigt, für das Sportzentrum Hohenhorst eine Projektskizze im Rahmen des 

Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ einzureichen.  

Zur Schaffung der erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen ist eine Änderung des 

Flächennutzungsplans in diesem Bereich erforderlich. 

 

Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Recklinghausen stellt für den betroffenen Bereich 

Grünfläche mit Zweckbestimmung „Sportplatz/ Sportanlage“ dar. 

 

Beabsichtigte Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im Zuge dieser Flächennutzungsplan-Änderung soll der Bereich, der für die baulichen 

Sanierungsmaßnahmen vorgesehen ist, in Gemeinbedarf mit dem Zweck „Sportlichen 

Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ geändert werden.  

 

Planverfahren 

Nach dem Aufstellungsbeschluss erfolgt die Erarbeitung eines Planentwurfs. Parallel dazu 

erfolgt die Erarbeitung beziehungsweise die Vergabe notwendiger Gutachten.  

 

Als nächster formeller Schritt ist die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 1 BauGB sowie die Abfrage der Ziele der 

Regionalplanung vorgesehen. 

 

Beschlüsse 

Nach der Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen entscheidet der Rat über den 

Aufstellungsbeschluss einer Änderung des Flächennutzungsplans.  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. 

Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), und der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. 

NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 

618), in Verbindung mit § 5 Zuständigkeitsordnung der Stadt Recklinghausen vom 29. Juni 

2021 hat der Rat der Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 09. März 2026 folgenden 

Beschluss gefasst: 

 

„Der Rat beschließt gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung des 

Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens Nr. 27 – Sportzentrum Hohenhorst –.“ 

  



Übersichtsplan 

 

 
 

  



Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch zuletzt geändert durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) in Verbindung mit § 1 Absatz 3 

sowie § 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 

516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 

741), in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 1. Juni 2001 

(Amtsblatt Nr. 18 vom 06. Juni 2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 04.11.2025 

(Amtsblatt Nr. 50 vom 07.11.2025), wird die Aufstellung der Flächennutzungsplan-Änderung 

Nr. 27 – Sportzentrum Hohenhorst –bekannt gemacht. 

 

Recklinghausen, den 23.03.2026 

 

 

 

gez. Tschersich 

Bürgermeister

 






